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Designschutz § 2 und 3

§ 2 Designschutz

(1) Als eingetragenes Design wird ein Design geschützt, das neu ist und Eigenart 

hat.

(2) Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design 

offenbart worden ist. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in 

unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden.

(3) Ein Design hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim 

informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein 

anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart 

worden ist. Bei der Beurteilung der Eigenart wird der Grad der Gestaltungsfreiheit 

des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt.

§ 3 Ausschluss vom Designschutz

(1) Vom Designschutz ausgeschlossen sind 

1.Erscheinungsmerkmale 

von Erzeugnissen, die ausschließlich durch deren technische Funktion bedingt sind;
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§ 5 Offenbarung

Ein Design ist offenbart, wenn es bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr 

verwendet oder auf sonstige Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde,

es sei denn, dass dies den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des 

betreffenden Sektors im normalen Geschäftsverlauf vor dem Anmeldetag des 

Designs nicht bekannt sein konnte. 

Ein Design gilt nicht als offenbart, wenn es einem Dritten lediglich unter der 

ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit bekannt 

gemacht wurde.

DesignG § 5
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DesignG § 7

§ 7 Recht auf das eingetragene Design

(1) Das Recht auf das eingetragene Design steht dem Entwerfer oder seinem 

Rechtsnachfolger zu. Haben mehrere Personen gemeinsam ein Design 

entworfen, so steht ihnen das Recht auf das eingetragene Design 

gemeinschaftlich zu.

(2) Wird ein Design von einem Arbeitnehmer in Ausübung seiner Aufgaben oder 

nach den Weisungen seines Arbeitgebers entworfen, so steht das Recht an dem 

eingetragenen Design dem Arbeitgeber zu, sofern vertraglich nichts anderes 

vereinbart wurde.
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Eingetragenes Design (früher Geschmacksmuster)   Designgesetz

Durch ein eingetragenes Design wird die ästhetische Gestaltung -Design- eines 

Gegenstands oder einer Fläche geschützt. Voraussetzung für den Schutz ist, dass 

das Design ein neues Erzeugnis ist, das Eigenart besitzt, § 1 Designgesetz. 

Gegenstand des Schutzes kann z.B. die äußere Gestaltung von Gegenständen des 

täglichen Bedarfs, aber auch das äußere von Maschinen oder Fahrzeugen sein. 

Flächenmuster sind z.B. Stoff- oder Tapetenmuster. Ein Muster gilt als neu, wenn vor 

dem Anmeldetag kein identisches Muster offenbart worden ist. Die Gestaltung des 

Musters oder Modells darf nicht durch die Technik oder den Gebrauchszweck bedingt 

sein. Bei der Beurteilung der Eigenart wird berücksichtigt, ob in einer Erzeugnisklasse 

bereits eine hohe Musterdichte existiert. Ist dies der Fall, sind die Anforderungen an 

den Unterscheidungsgrad entsprechend geringer. 

Es kann gewählt werden zwischen einer Einzelanmeldung und einer 

Sammelanmeldung. Letztere kann bis zu 100 verschiedene Muster derselben 

Warenklasse enthalten und bietet eine Gebührenermäßigung. Wenn noch nicht 

feststeht, welches Muster oder Modell sich auf dem Markt durchsetzen wird, kann 

eine max. 30 Monate ab Anmeldetag aufgeschobene Bekanntmachung beantragt 

werden, § 21 DesignG. 

Eine 12-monatige Neuheitsschonfrist zugunsten des Anmelders oder seines 

Rechtsvorgängers kann in Anspruch genommen werden, § 6 DesignG. 

GeschmM-Kurztext.ppt
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Küchenmaschinen.ppt

Geschmacksmusterverletzung Küchenmaschine

Braun

Küchenmaschinen KM3

Geschmacksmuster 

Bauknecht

Küchenmaschinen A5

Nachbau

Entscheidung des BGH   GRUR 1965, 198 
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Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Durch das Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann mit nur einer einzigen Anmeldung 

ein Geschmacksmusterschutz in der gesamten europäischen Union (zur Zeit 27 Länder) 

erlangt werden. Die entsprechende zuständige Behörde ist das Harmonisierungsamt 

für den europäischen Binnenmarkt in Alicante. 

Die Verordnung sieht zwei Schutzformen vor: 

1. Das "nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster"

Dieses Schutzrecht wird automatisch durch das bloße Herstellen von Erzeugnissen, 

bei denen ein der Öffentlichkeit zugänglich gemachtes Muster Verwendung findet, 

begründet. Schutz für ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird 

also durch die Veröffentlichung eines Musters oder Modells in einem Land der 

Europäischen Union erlangt, soweit die entsprechenden einschlägigen Fachkreise 

davon Kenntnis nehmen können (beispielsweise Veröffentlichung auf einer Fachmesse). 

Die Schutzdauer eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters beträgt 

3 Jahre ab dem Tag, an dem es der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft zum 

ersten Mal zugänglich gemacht worden ist. Eine Verlängerung der Schutzdauer ist nicht 

möglich. 

Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster hat für den 

Geschmacksmusterinhaber den Nachteil, dass er nachweisen muss, dass der Verletzer 

sein Geschmacksmuster kannte. Dieser Nachweis ist bei dem eingetragenen 

Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht erforderlich: 

GemeinschGeschmM Teil 1.ppt
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2. Das "eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster"

Um den Schutz eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu erhalten, 

muss ein Antrag beim Harmonisierungsamt für den europäischen Binnenmarkt gestellt 

werden. Die Anmeldung kann aber auch bei einer Zentralbehörde für den gewerblichen 

Rechtsschutz eines Mitgliedstaates (in Deutschland: das Deutsche Patent- und 

Markenamt) eingereicht werden. 

Es ist möglich, eine sogenannte Sammelanmeldung einzureichen, d.h. dass mehrere 

Geschmacksmuster derselben Klasse in einer Anmeldung zusammengefasst werden 

können. Bzgl. der Anzahl der Muster, die in einer Sammelanmeldung 

zusammengefasst werden können, gibt es keine Beschränkung. 

Sobald alle Erfordernisse erfüllt sind, wird das Gemeinschaftsgeschmacksmuster im 

Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen und im Blatt für 

Gemeinschaftsgeschmacksmuster bekannt gemacht. Die Bekanntmachung kann auf 

Antrag auf maximal 30 Monate ab dem Anmeldetag aufgeschoben werden. 

Der Schutz eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters läuft zunächst 5 

Jahre ab dem Anmeldetag und kann jeweils nach 5 Jahren bis zu einer Gesamtlaufzeit 

von maximal 25 Jahren verlängert werden.

GemeinschGeschmM Teil 2.ppt
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Halbleiterschutzgesetz

Durch das Halbleiterschutzgesetz wird die geometrische Struktur -Topographie- eines 

Halbleitererzeugnisses -Mikrochip- geschützt. Schutzgegenstand können im Gegensatz 

zur entsprechenden Regelung in den USA nicht nur der Halbleiterchip als solcher, 

sondern z.B. auch die Masken oder das Layout zu dessen Entwicklung sein. Das neue 

Schutzrecht kann für die Bundesrepublik Deutschland von EU-Staatsangehörigen 

erlangt werden, die eine Niederlassung im EU-Bereich haben. Es stellt damit einen 

Investitionsschutz für eine im Bereich der EU erbrachten Leistung dar. 

Im Unterschied zu technischen Schutzrechten, wie Patent oder Gebrauchsmuster, wird 

ausschließlich die geometrische Gestaltung des Mikrochips geschützt und nicht seine 

technische Funktion oder sein technologischer Aufbau. Voraussetzung für den Schutz 

einer Topographie ist nach § 1, Abs.1, S.1, daß diese "Eigenart" aufweist. Hierbei ist 

nach § 1, Abs. 2 vorausgesetzt, daß die Topographie selbst das Ergebnis geistiger 

Arbeit ist und nicht die reine Nachbildung einer fremden Topographie. Darüber hinaus 

beinhaltet der Begriff "Eigenart", daß die Topographie nicht alltäglich sein darf, d.h. nicht 

nur dem in der Halbleiterindustrie üblichen Standard entspricht. 

"Neuheit" im patentrechtlichen Sinne ist dagegen für die Topographie nicht 

Schutzvoraussetzung. Die unabhängige Schöpfung einer bereits existierenden 

Topographie und vor allem die Weiterentwicklung eines Halbleitererzeugnisses auf der 

Grundlage der Analyse einer geschützten Topographie - sogenanntes "Reverse 

Engineering" - wird als zulässig angesehen. 
Halbleiterschutz.ppt
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 Durch ein eingetragenes Design wird die ästhetische Gestaltung

eines Gegenstands oder einer Fläche geschützt. 

 Voraussetzung für den Schutz ist, dass das Design ein neues Erzeugnis ist, 

das Eigenart besitzt. 

 Vom Designschutz ausgeschlossen sind Erscheinungsmerkmale von 

Erzeugnissen, die ausschließlich durch deren technische Funktion bedingt sind. 

 Es kann gewählt werden zwischen einer Einzelanmeldung und einer 

Sammelanmeldung. Letztere kann bis zu 100 verschiedene Muster derselben 

Warenklasse enthalten und bietet eine Gebührenermäßigung. 

 Es kann eine 12-monatige Neuheitsschonfrist zugunsten des Anmelders oder 

seines Rechtsvorgängers in Anspruch genommen werden.

 Um den Schutz eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters

(25 EU-Länder) zu erhalten, muss ein Antrag beim 

Harmonisierungsamt für den europäischen Binnenmarkt gestellt werden. 

 Die Schutzdauer eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters

beträgt 3 Jahre ab dem Tag, an dem es der Öffentlichkeit innerhalb 

der Gemeinschaft zum ersten Mal zugänglich gemacht worden ist. 

Merke: Designschutz / Geschmacksmuster

7
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Fernstudium an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Nebenberufliche Weiterbildung zur/zum

Patentingenieur/in 

Patentreferent/in 

Patentmanager/in                          mit Universitäts-Zertifikat

Prof. Dr. Helge B. Cohausz und Prof. Dr. Volker Jänich

Für Unternehmen, Wissenschaft und Forschung sind Kenntnisse 

über den Gewerblichen Rechtsschutz von großer Bedeutung. 

Dieses Fernstudium bietet einen Überblick über alle Verfahren 

und vermittelt praxisnah das Wissen um die Anmeldung, Erteilung, 

Verwertung und Verteidigung von Gewerblichen Schutzrechten. 

Dieser Lehrgang wurde entwickelt für 

Studierende der Ingenieur-Wissenschaften, Informatik, Physik, Chemie, 

Medizin, Bio-Wissenschaften, Mathematik, Betriebswirtschaft

Ingenieure

Naturwissenschaftler

Betriebswirte

Patentanwälte in der Ausbildung

Patentanwaltsfachangestellte

Patentsachbearbeiter

sowie für alle Fachkräfte, 

die sich im Gewerblichen Rechtsschutz weiterbilden möchten.

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Rechtsanwälte.

www.ipforip.de


